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Begüglicß ber freiroilligen Berficßerung ift
su bemerken, baß ißr jebermann beitreten bann, aber bie

aSerfirfjerung geßt nur bis auf gr. 3000. Qn ber Sanb»
roirtfcEjaft bann man Betriebs» unb Sticßtbetriebiunfäfle
nicf)t leicßt auifcßeiben, bei Enecßten unb SJtägben g. 83.

ift baS ebenfalls nidb)t gut möglicß. ©a mirb ber BunbeS»
beitrag an bie ©efamtprämie begab)tt unb beträgt ein
Qeßntel ber gur ©ecfung erforberlicßen Prämien.

©ie fpaftpfticßtoerficßerung ift fpegieß für bie Sanb»
rmrtfcßaft oorgefeßen unb im ©efeße meßt im ©était ge»

orbnet; ei mirb ßiefür ein befonberer ©rlaß oorgefeßen.
©ie ©rbebigung non ©treitigfeiten au§ bem Sßerfici)e=

rungSroefen roobbte erft» unb leßtinftanglicß einem SSer=

ficßerungigericßt aui brei ftänbig amtenben Bicßtern, bie
atte bie bteinen unb großen gälte gu beßanbeln geßabt
ßatten, unterfteltt merben. ©a ift nun eine Aenberung
eingetreten in ber Art, baß jeber Danton eine ©ericßtS»
ftetle gu begeicßnen ßat, bie alle biefe ©ireitigteiten erft»
inftanglicß beßanbeln muß. ©egen beren Urteil bann
an ba§ eibgen. BerficßerungSgericßt appeliert merben.

©ine mert'roürbige 83eftimmung ift über bie Berficße»
rung ber AuSlänber aufgeteilt morben. f]uerft rourbe
bie ©egenfeitigbeit als ©runbfaß angenommen, mai unferer
Slnficbjt nacß baS allein richtige, oernünftige unb gerechte
geroefen märe. Stun ift lei'ber nacß bem Sftufter non
©eutfcßlanb eine anbere 83eftimmung in bie Borlage bim
eingekommen. ©er 83unb foil bai StuSlanb blaffiftgieren
©ie§ Sanb bjat eine gute, biefei eine mittelmäßige, jenei
eine fcï)letï)te Berficßerung, mir feßen barum im leßteren
galle bie Seiftungen ber Berficßerung an bie Angehörigen
biefei fdjlecßien Berftcßerung3=£anbeS um einen Viertel
ber ©efamtleiftungen herunter! 23aS bei biefer Elaffi»
figierung berauibommen mirb, mirb ja bie ^ubunft leßren.
©oroeit beute unfere Ausführungen über bai Berficße»
rungSgefeß.

@i ift bebannt, baß im tftationalrat 12 Stationalräte
aui bem romanifcßen ©eil unferei Sanbei gegen bie
Eranfen» unb Unfaßoerficßerung gefiimmt ßaben unb
biei mit nacßfießenber ©rtlärung unb Eunbgebung be»

grünbeten :

1. ©ie halten bai ber feßroeigerifeßen Unfafloerficße»
rungianftatt oerließene SJtonopol für nußloS unb gefäßr»
ließ, ©iefei SJtonopol mirb ben 83unb finanziell feßmer
belaften. ®i mirb bai Beamtentum unb bie Büro»
bratie oermeßren, ei mirb bie Qnitiatioe ber ißrioat»
gefeßfeßaften unb ber ©egenfeitigfeitSoereinigungen auf
biefem ©ebiete erftieben. @i mirb enblicß bie Qnter»
effertten um bie Borteile bringen, bie aui ber fperrfcßaft
ber freien Eonl'urreng refultieren.

2. ©ie tonnten fid) mit ber obligatorifcßen Berficße»
rung ber SticßibetriebS.unfäße, ber Unfälle, bie fieß außer»
ßalb ber Arbeit ereignen, meßt befreunben. ©iefe SiuS»

beßnung bei ©runbfaßeS ber Berficßerung ift mit bent
©inn unb ©eift bei Art. 34*»® ber Berfaffung nießt oer»
einbar. (Sie feßafft eine Ungleichheit in ber Beßanblung
ber Arbeiter, ©ie begünftigt bie Simulation unb feßt
ben Bunb ©jperimenten aui, beren finanzielle golgen
Wgufeßen unmöglich erfeßeint.

3. ©ie Beftimmungen über bie freimütige Berficße»
rung (Slrt. 118 unb 119) finb oerfaffungSroibrig. @S
banbelt fieß ßier nießt meßr um bie Berficßerung con
Arbeitsunfällen, fonbern oielmeßr um eine befottbere Ber»
Wrung, bie ben Berficßerten fießer ftellen foil gegen
bte Slnfprücße, melcße ©ritte, meßt in feinem ©ienfte
lteßenben Angefteßte ober Arbeiter geltenb maeßen tonnen,

geftüßt auf Art. 50ff bei DbligationenrecßteS. Art. 34'''»
gibt aber bem Bunb feine Eompeteng gur ©efeßgebnng
auf biefem ©ebiete.

4. SJtan tonnte bie befteßenbe haftpfließtgefeßgebung
oetbeffern unb Art. 34'"® ber Berfaffung in oiel leießterer
Art unb SBeife gur 9luifüßruttg bringen, menn man
feinen 9Bortlaut unb ben ©eift ber Bestimmung refpef»
iierte. ©i genügte, bie Betriebiinßaber ber in 2lrt. 60
bei ©efeßei angeführten Betriebe gu cerpflicßten, baß
fie ißre 3lngeftetlten unb Arbeiter gegen BetriebiunfäUe
oerftßern müffen unb ißnen babei bie SBaßl laffen, ei
bei ber ftaattießen ünftalt ober bei einer ber Dberauf»
fidjt unb Eontrolle bei Bunbeiratei unterftetlten ißrioat»
anftalt gu tun. ©ie ftaatlicße 3(nftalt ßätte pro rata
ißrer Poitefeuilles unter aüe Berficßerer bie Brämien
unb bie ©cßäben »erteilt, bie einer »on ißnen auf eigene
Bedjnung gu übernehmen abgelehnt ßaben mürbe. 2tuf
biefe SSBeife ßätte Slrt. 34^'® ber Berfaffung feine gange
Söoßltat entfalten tonnen oßne SJlonopol, oßne bie Ber»
fießerung ber BicßtbetriebSunfätle unb non Stififen im
©inné non 9lrt. 50ff bei DbligationenrecßteS. ©ie Unter»
Zeichneten bebauern, baß fie, in bie 3roangÜcige nerfeßt,
bureß ein unb biefelbe 2lbftimmung über bie Eranfen»
unb Unfaßoerficßerung fieß auifpreeßen gu müffen, ge»

gmungen finb, bie Abteilung über bie Eranfennerficßerung
abguleßnen, bie fie annehmen mürben, menn fie getrennt
über fie abftimmen tonnten.

©omeit biefe ©rtlärung. 2luf bie ©ebanten unb
Bebenfen, bie fie enthalten unb bie aueß in nielen Ereifen
ber beutfeßen ©eßmeig geteilt merben, mirb man in ber
golge noeß gurüettommen.

91Ii 2lntroort auf bie ©rtlärung ber „SBelfcßen" er»

läßt bie fog. fogialpolitifcße ©ruppe für bai Ber»
ficßerungSgefeß folgenbe ©egenertlärung :

1. ©ie ©cßaffung einer öffentlichen 9lnflatt für bie

auifdßließlicße Uebernaßme ber obligatorifcßen llnfaßoer»
fidjerung ift groeetmäßig unb notmenbig. ©ie berußt auf
ben ©runbfäßen ber ©egenfeitigteit unb ber ©elbftoer»
maltung bur^ bie Beteiligten unb e§ ift baßer nöüig
unrichtig- baß fie bie Bürokratie ftärte. ©ie obligatorifdße
Unfaßoerficßerung erfireett fieß beinahe auf ben gleichen
Berfonenfreii, mie bie bisherige fpaftpflicßtgefeßgebung,
mäßrenb bai große unb lutratioe ©ebiet ber freiroißigen
Berficßerung, mie bie ©ätigteit im 9lu§lanbe, ber pri»
oaten ©petulation offen bleibt. Sin bie ©rengen bei
SanbeS gebunben unb auf bie biißer haftpflichtigen in
ber hauptfaeße befeßräntt, märe ber Slnftalt ber SluSgleicß
ber Bififen bei ©röffnung ber Eonfurreng unmöglid).
Slnberfeiti mirb fie auf ber gefeßaffenen BafiS im Qnter»
effe ber Arbeitgeber, mie ber Arbeiter, mit ben niebrigften
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Kranken- und Anfall-
Versicherungsgesetz.

(Schluß,)

Bezüglich der freiwilligen Versicherung ist

zu bemerken, daß ihr jedermann beitreten kann, aber die

Versicherung geht nur bis auf Fr. 3000. In der Land«
wirtschaft kann man Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle
nicht leicht ausscheiden, bei Knechten und Mägden z. B.
ist das ebenfalls nicht gut möglich. Da wird der Bundes-
beitrag an die Gesamtprämie bezahlt und beträgt ein
Zehntel der zur Deckung erforderlichen Prämien.

Die Haftpflichtversicherung ist speziell für die Land-
wirtschaft vorgesehen und im Gesetze nicht im Detail ge-
ordnet; es wird hiefür ein besonderer Erlaß vorgesehen.

Die Erledigung von Streitigkeiten aus dem Versiehe-
rungswesen wollte erst- und letztinstanzlich einem Ver-
sicherungsgericht aus drei ständig amtenden Richtern, die
alle die kleinen und großen Fälle zu behandeln gehabt
hätten, unterstellt werden. Da ist nun eine Aenderung
eingetreten in der Art, daß jeder Kanton eine Gerichts-
stelle zu bezeichnen hat, die alle diese Streitigkeiten erst-
instanzlich behandeln muß. Gegen deren Urteil kann
an das eidgen. Versicherungsgericht appeliert werden.

Eine merkwürdige Bestimmung ist über die Versiche-
rung der Ausländer aufgestellt worden. Zuerst wurde
die Gegenseitigkeit als Grundsatz angenommen, was unserer
Ansicht nach das allein richtige, vernünftige und gerechte
gewesen wäre. Nun ist leider nach dem Muster von
Deutschland eine andere Bestimmung in die Vorlage hin-
eingekommen. Der Bund soll das Ausland klassifizieren!
Dies Land hat eine gute, dieses eine mittelmäßige, jenes
eine schlechte Versicherung, wir setzen darum im letzteren
Falle die Leistungen der Versicherung an die Angehörigen
dieses schlechten Versicherungs-Landes um einen Viertel
der Gesamtleistungen herunter! Was bei dieser Klassi-
fizierung herauskommen wird, wird ja die Zukunft lehren.
Soweit heute unsere Ausführungen über das Versiche-
rungsgesetz.

Es ist bekannt, daß im Nationalrat 12 Nationalräte
aus dem romanischen Teil unseres Landes gegen die
Kranken- und Unfallversicherung gestimmt haben und
dies mit nachstehender Erklärung und Kundgebung be-

gründeten:
1. Sie halten das der schweizerischen Unfallversiche-

rungsanstalt verliehene Monopol für nutzlos und gefähr-
lich. Dieses Monopol wird den Bund finanziell schwer
belasten. Es wird das Beamtentum und die Büro-
kratie vermehren, es wird die Initiative der Privat-
gesellschaften und der Gegenseitigkeitsvereinigungen auf
diesem Gebiete ersticken. Es wird endlich die Inter-
essenten um die Vorteile bringen, die aus der Herrschast
der freien Konkurrenz resultieren.

2. Sie könnten sich mit der obligatorischen Versiche-
rung der Nichtbetriebsunfälle, der Unfälle, die sich außer-
halb der Arbeit ereignen, nicht befreunden. Diese Aus-
dehnung des Grundsatzes der Versicherung ist mit dem
Sinn und Geist des Art. 34>"° der Verfassung nicht ver-
einbar. Sie schafft eine Ungleichheit in der Behandlung
der Arbeiter. Sie begünstigt die Simulation und setzt
den Bund Experimenten aus, deren finanzielle Folgen
abzusehen unmöglich erscheint.

3. Die Bestimmungen über die freiwillige Versiche-
rung (Art. 118 und 119) sind verfassungswidrig. Es
handelt sich hier nicht mehr um die Versicherung von
Arbeitsanfällen, sondern vielmehr um eine besondere Ver-
nHerung, die den Versicherten sicher stellen soll gegenà Ansprüche, welche Dritte, nicht in seinem Dienste
stehenden Angestellte oder Arbeiter geltend machen können,

gestützt auf Art. 50sf des Obligationenrechtes. Art. 34'"°
gibt aber dem Bund keine Kompetenz zur Gesetzgebung
auf diesem Gebiete.

4. Man könnte die bestehende Haftpflichtgesetzgebung
verbessern und Art. 34'"° der Verfassung in viel leichterer
Art und Weise zur Ausführung bringen, wenn man
seinen Wortlaut und den Geist der Bestimmung respek-
tierte. Es genügte, die Betriebsinhaber der in Art. 60
des Gesetzes angeführten Betriebe zu verpflichten, daß
sie ihre Angestellten und Arbeiter gegen Betriebsunfälle
versichern müssen und ihnen dabei die Wahl lassen, es
bei der staatlichen Anstalt oder bei einer der Oberauf-
ficht und Kontrolle des Bundesrates unterstellten Privat-
anstatt zu tun. Die staatliche Anstalt hätte pro rà
ihrer ?v,t«. touilles unter alle Versicherer die Prämien
und die Schäden verteilt, die einer von ihnen auf eigene
Rechnung zu übernehmen abgelehnt haben würde. Auf
diese Weise hätte Art. 34>"° der Verfassung seine ganze
Wohltat entfalten können ohne Monopol, ohne die Ver-
sicherung der Nichtbetriebsunfälle und von Risiken im
Sinne von Art. 50ff des Obligationenrechtes. Die Unter-
zeichneten bedauern, daß sie, in die Zwangslage versetzt,
durch ein und dieselbe Abstimmung über die Kranken-
und Unfallversicherung sich aussprechen zu müssen, ge-

zwungen sind, die Abteilung über die Krankenversicherung
abzulehnen, die sie annehmen würden, wenn sie getrennt
über sie abstimmen könnten.

Soweit diese Erklärung. Auf die Gedanken und
Bedenken, die sie enthalten und die auch in vielen Kreisen
der deutschen Schweiz geteilt werden, wird man in der
Folge noch zurückkommen.

Als Antwort auf die Erklärung der „Welschen" er-
läßt die sog. sozialpolitische Gruppe für das Ver-
sicherungsgesetz folgende Gegenerklärung:

1. Die Schaffung einer öffentlichen Anstalt für die

ausschließliche Uebernahme der obligatorischen Unfallver-
sicherung ist zweckmäßig und notwendig. Sie beruht auf
den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und der Selbstver-
waltung durch die Beteiligten und es ist daher völlig
unrichtig, daß sie die Bürokratie stärke. Die obligatorische
Unfallversicherung erstreckt sich beinahe auf den gleichen
Personenkreis, wie die bisherige Haftpflichtgesetzgebung,
mährend das große und lukrative Gebiet der freiwilligen
Versicherung, wie die Tätigkeit im Auslande, der pri-
vaten Spekulation offen bleibt. An die Grenzen des
Landes gebunden und auf die bisher Haftpflichtigen in
der Hauptsache beschränkt, wäre der Anstalt der Ausgleich
der Risiken bei Eröffnung der Konkurrenz unmöglich.
Anderseits wird sie auf der geschaffenen Basis im Inter-
esse der Arbeitgeber, wie der Arbeiter, mit den niedrigsten
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prämiert arbeiten tonnen, ba fie feine AfquifttionSagen»
turen braucht, feine ©ewinne oerteilt, ißorto», Stempel--
unb Steuerfreiheit geniefjt, bereits über einen Betriebs»
unb ReferoefottbS non jufatnmen 10 ÜRißionen oerfügt
unb bie ©inricbtungSfoften, bie Hälfte ber BerwaltungS»
toften, fotoie ißrämienjufcf)üffe oom Bunbe erhält.

2. ®ie Berficberung ber RicbibetriebSunfäße ift ein
grofjer Borzug beS ©efebeS. Sie fdEjü^t ben Arbeiter
gegen Stäben, bie i|n gleich ferner treffen, wie bie

folgen ber Betriebsunfälle unb befeitigt in Dauptfacßen
bie oielen ißrozeffe über ben Begriff beS Betriebsunfalles.
2Bo fie bereits befteßt, bat fie fid) oorgüglicf) bewährt.
SDurd) bie iPromptßeit beS SRelbewefenS ift bie Simu»
lation auSgefcßloffen. ®aS BerßältmS ber RicßtbetriebS»
ju ben Betriebsunfällen ift betannt, bie BafiS für bie

Berechnung ber befcfjeiöenen ißrämien unb bamit aud)
für bie BunbeSbeiträge gegeben; ber Arbeitgeber bat
feinen Sîappen ïjierart ju leiften. Art. 34""® ber BnnbeS»
oerfaffung gibt bem Bunb bie Sompetenz zur @rr(cl)titng
ber Ünfalloerfid)erung oßne jebe ©infcfjränfung.

3. äßeil Art. 34'"® ber BunbeSoerfaffnng bem Bunbe
ganz allgemein unb oßne Befcßränfung auf beftimmte
gäße ober einzelne klaffen ber Beoölferung baS ©efeß»
gebungSrecßt über bie llnfaßoerficßerung oerleißt, ift er
berechtigt, fie aud) auf bie freiwillige Berficberung oon
®rittperfonen (Art. 118 unb 119) auSzubeßnen. gubem
bat bereits bie Daftpftichtgefeßgebung, welche bureb bie

Berficberung abgelöft werben foil, analoge gälte umfafjt.
4. ©ineBerteilungunerwünfcbterRififenburcbgwangS»

oerfügung beS BnnbeSrateS auf prioate BerficßeruttgS»
anfialten, wie bie „SBelfdjen" oorfcßlagen, wäre enblofen
Scßwierigfeiten begegnet, ober batte eine Beauffic£)tigung
unb Reglementierung biefer Anftalt erforbert, für bie fie
fief) mit Red)t bebantt baben würben.

BemerfenSwert ift aud) bie ©rflärung, bie ber SBinter»
tburer ©rofjinbuftrielle, Sulzer»3iegter, bei
ber Abftimmung im Rationalrat zußanben beS ^rotofollS
abgab: (Sulzer war befanntlicß ein früherer ©egner ber
Bortage.) „3$ balte mid) für oerpfliebtet, meine Stimm»
abgäbe ju motioieren. Sie wiffen, bafj id) in einigen
wefentlicßen fünften feinerjeit ben Anträgen ber 9Reßr=
beit ber Sommiffion gegenüber BlinberßeitSanträge ge=

ftellt babe, bie Sie abgelehnt haben. giß brauche biefe

fünfte nid)t zu nennen, fie finb gßtten noc£) präfent.
SJteine Bebenfen gegen eine Anjabt Beftimmungen biefeS
©efeßeS befieben immer nocl). get) ueßrne baSfelbe trot)»
bem an, oon ber ©rwägung auSgebenb, bafj eS für
unfer Sanb immer noch beffer ift, biefeS ©efeß mit feinen
geblern ju befommen, als teineS. ©S foil mich freuen,
wenn bie Befürchtungen, bie id) gegenüber einzelnen Be=
fümtnungen beS ©efeßeS hege, nicf)t eintreffen, wie id)
eS befürchte. geh beruhige mich bamit, baff wir
fcßliefilid) ©efeßeSbeftimmungen, bie fid) nicht
bewähren, fpäter wieber eliminieren tonnen."

®er Schweiz- ©ewerbeoerein präjifiert feine
Stellungnahme für baS ©efeß wie folgt: ©S ift ein
Söert beS SompromiffeS unb beS AbwägenS, waS bie
oerfebiebenen gntereffenten an Opfern aufzubringen im
Stanbe finb. Aber aud) fo noch bebeutet baS ©efeß für
unfer Scßweizeroolf einen Schritt nach oorwärtS. ©S
wirb, einmal in RecßtSfraft erwaeßfen, fowobl oom Arbeit»
geber wie oom Arbeitnehmer als eine eigentliche äöoßltat
empfunben werben. Ohne irgenb einer Seite unerfd)wing»
lidbe Opfer aufzulegen, hält eS ben ©ebanfen wahrer
Humanität bod) unb wirb ganz Zweifellos mächtig bajtt
beitragen, baS Scßweizeroolf in feinen breiteften Schichten
wirtfcßaftlicb Z" ftärten.

Soflte innert ben |90 Sagen baS Referenbum zuftanbe
tommen, erachten wir bieS nicht als ein großes Ünglücf;

in biefem gaße erhält boch jeber Bürger baS ©efeß ins
DauS. lieber bie BoltSabftimmung ift unS nicht bange,
bie Berbältniffe liegen eben beute ganz anberS, als anno
1900 zu ber lex gorrer fei.

Arbeitermobnungen in SdmMeu.
hierüber entnehmen wir einer Sorrefponbenz ber

„R. 3. 3-" folgenbeS: ®ie Beteiligung ber gabrifanten
an ber SBoßnungSpolitif ihres RaponS ift eine oerfeßie»

bene : ®ie einen beteiligen fich an ©efeüfchaften für @r»

fteßung billiger ABoßnungen, anbere geben bppotbefarifd)e

Borfchüffe auf Käufer ihrer Arbeiterfcßaft zu bißigem

ginSfufj unb wieber anbere bauen felbft. Bis zur Stunbe

bat eS fich biefen Bauten um ©inzelbäufer gebanbelt,

entmeber um SRietSfafernen ober um fogenannte „Sieht
aber Rlein". ©rft in jüngfter 3«t ift baS Spftem ber

Reibenbäufer unb ©artenftäbte aufgenommen, baS ohne

weiteres ben Borteil bat, fich einem Stäbtebilb beffer

anzupaffen, abgefeben oon ben oerfdjiebenen anbern Bor»

teilen, wie bißigere Reizung u. brgl. gn Schaffbaufen,
wo fich in ben legten gaßren bie inbuftrieße Stätigfeit

merflid) gehoben bat, läfjt zurzeit bie girma S t a h 1=

werfe im SRüblentßal auf ber „Breite", bad an

ber Straffe, bie zum ïartoffelreichen ^»emmenthal führt,

ein folcßeS Arbeiter quartier aufbauen, baS wobtin
mancher Beziehung als Scßulbeifpiel bienen wirb, fo»

wobt oom äfthetifchen als auch *>om praftifeßen Stanb»

punlte au§. ©rbauer beSfelben finb bie Arcßiteften ©urjet

& Rtofer, feine Unbefannten auch in 3üricb- gn äbn»

licßem Sinne gebenît bie girma Biaggi im Äempttbal

fowobl an ihrem Stammfit) als auch m Singen oorzu»

geben; beteiligte Greife fanben fich deshalb im Berlaufe

ber legten Söodbe in Schaffbaufen zufammen unter ber

Seitnng oon ©eneratbireltor Dornberger, um einmal einen

Bortrag oon gSrofeffor Rtofer über bie Arbeiter»

Wohnungen anzuhören unb fobann bie Arbeiterl)äufer

ber Stablwerf'e ftd) anzufeben.
@S lohnt ftd), aus ben Ausführungen beS Referenten

einiges weitem Steifen zugänglich zu machen, furz unb

bünbig, ba ja bieS unb baS, waS SRofer ausführte,

feine terra incognita ift. So bie (Sntftebung§gefd)id)te ber

gegenwärtigen erfreulichen ißeriobe auf bem ©ebiet ber

Ardjiteftur unb SöobnungSfürforge. Riebt ohne beifienbe

Satire erzählte ißrof. Rîofer, wie in ben Siebziger gabren

berjenige, ber fid) ein beffereS ©igenbeim leiften fonnte,

bieS in gönn eines SdßoffeS mit einem ober mehreren

Sürmchen tat. 2ßir hatten zu oiel unb zu bah® 2ürme

nnb eigentlich ebaotifebe 3uftänbe; ftatt eineS babplo»

nifchen $urmeS beren ganze Daufen gn ben Borfiäbten

erhoben ftd) gegen brei Seiten bin oier», fünf» unb fed)^

ftöcfige RtietSfafernen unb auch ^ fteine Bürger ma^t^

eS nicht beffer. ®er Arbeiter oerbielt fich paffio, wenn

nicht gerabezu renitent, baS BerfiänbniS für ein bet)fl9'

licheS Drim ging ihm meiftenteilS ab. ©rft in ben lebte

Zehn gabrert bat baS bürgerliche SßobnhauS in aßen

feinen ©attungen gewaltige görberung erfahren unb bte

ArbeiterwobnbauSfrage beanfprucht baS größte gntereffc

FS«str. fchîscìz. D-iÄSs>.-^kU«!»K („Metflirbialt") Str. LZ

Prämien arbeiten können, da sie keine Akquisitionsagen-
turen braucht, keine Gewinne verteilt, Porto-, Stempel-
und Steuerfreiheit genießt, bereits über einen Betriebs-
und Reservefonds von zusammen 10 Millionen verfügt
und die Einrichtungskosten, die Hälfte der Verwaltungs-
kosten, sowie Prämienzuschüsse vom Bunde erhält.

2. Die Versicherung der Nichtbetriebsunfälle ist ein
großer Vorzug des Gesetzes. Sie schützt den Arbeiter
gegen Schäden, die ihn gleich schwer treffen, wie die

Folgen der Betriebsunfälle und beseitigt in Hauptsachen
die vielen Prozesse über den Begriff des Betriebsunfalles.
Wo sie bereits besteht, hat sie sich vorzüglich bewährt.
Durch die Promptheit des Meldewesens ist die Simu-
lation ausgeschlossen. Das Verhältnis der Nichtbetriebs-
zu den Betriebsunfällen ist bekannt, die Basis für die

Berechnung der bescheidenen Prämien und damit auch

für die Bundesbeiträge gegeben; der Arbeitgeber hat
keinen Rappen hieran zu leisten. Art. 34^ Bundes-
Verfassung gibt dem Bund die Kompetenz zur Errschtung
der Unfallversicherung ohne jede Einschränkung.

3. Weil Art. 34>"» der Bundesverfassung dem Bunde
ganz allgemein und ohne Beschränkung auf bestimmte
Fälle oder einzelne Klassen der Bevölkerung das Gesetz-

gebungsrecht über die Unfallversicherung verleiht, ist er
berechtigt, sie auch auf die freiwillige Versicherung von
Drittpersonen (Art. 118 und 119) auszudehnen. Zudem
hat bereits die Haftpflichtgesetzgebung, welche durch die

Versicherung abgelöst werden soll, analoge Fälle umfaßt.
4. EineVerteilungunerwünschterRisikendurchZwangs-

Verfügung des Bundesrates auf private Versicherungs-
anstalten, wie die „Welschen" vorschlagen, wäre endlosen
Schwierigkeiten begegnet, oder hätte eine Beaufsichtigung
und Reglementierung dieser Anstalt erfordert, für die sie

sich mit Recht bedankt haben würden.
Bemerkenswert ist auch die Erklärung, die der Winter-

thurer Großindustrielle, Sulzer-Ziegler, bei
der Abstimmung im Nationalrat zuhanden des Protokolls
abgab: (Sulzer war bekanntlich ein früherer Gegner der
Vorlage.) „Ich halte mich für verpflichtet, meine Stimm-
abgäbe zu motivieren. Sie wissen, daß ich in einigen
wesentlichen Punkten seinerzeit den Anträgen der Mehr-
heit der Kommission gegenüber Minderheitsanträge ge-
stellt habe, die Sie abgelehnt haben. Ich brauche diese

Punkte nicht zu nennen, sie sind Ihnen noch präsent.
Meine Bedenken gegen eine Anzahl Bestimmungen dieses
Gesetzes bestehen immer noch. Ich nehme dasselbe trotz-
dem an, von der Erwägung ausgehend, daß es für
unser Land immer noch besser ist, dieses Gesetz mit seinen
Fehlern zu bekommen, als keines. Es soll mich freuen,
wenn die Befürchtungen, die ich gegenüber einzelnen Be-
stimmungen des Gesetzes hege, nicht eintreffen, wie ich
es befürchte. Ich beruhige mich damit, daß wir
schließlich Gesetzesbestimmungen, die sich nicht
bewähren, später wieder eliminieren können."

Der Schweiz. Gewerbeverein präzisiert seine
Stellungnahme für das Gesetz wie folgt: Es ist ein
Werk des Kompromisses und des Abwägens, was die
verschiedenen Interessenten an Opfern aufzubringen im
Stande sind. Aber auch so noch bedeutet das Gesetz für
unser Schweizervolk einen Schritt nach vorwärts. Es
wird, einmal in Rechtskraft erwachsen, sowohl vom Arbeit-
geber wie vom Arbeitnehmer als eine eigentliche Wohltat
empfunden werden. Ohne irgend einer Seite unerschwing-
liche Opfer aufzulegen, hält es den Gedanken wahrer
Humanität hoch und wird ganz zweifellos mächtig dazu
beitragen, das Schweizervolk in seinen breitesten Schichten
wirtschaftlich zu stärken.

Sollte innert den sid Tagen das Referendum zustande
kommen, erachten wir dies nicht als ein großes Unglück;

in diesem Falle erhält doch jeder Bürger das Gesetz ins
Haus. Ueber die Volksabstimmung ist uns nicht bange,
die Verhältnisse liegen eben heute ganz anders, als anno
1900 zu der lex Forrer sel.

ArbeitttWhminge» i» SAWuseu.
Hierüber entnehmen wir einer Korrespondenz der

„N. Z. Z." folgendes: Die Beteiligung der Fabrikanten

an der Wohnungspolitik ihres Rayons ist eine verschie-

dene: Die einen beteiligen sich an Gesellschaften für Er-

stellung billiger Wohnungen, andere geben hypothekarische

Vorschüsse auf Häuser ihrer Arbeiterschaft zu billigem

Zinsfuß und wieder andere bauen selbst. Bis zur Stunde

hat es sich bei diesen Bauten um Einzelhäuser gehandelt,

entweder um Mietskasernen oder um sogenannte „Klein
aber Mein". Erst in jüngster Zeit ist das System der

Reihenhäuser und Gartenstädte aufgekommen, das ohne

weiteres den Vorteil hat, sich einem Städtebild besser

anzupassen, abgesehen von den verschiedenen andern Vor-

teilen, wie billigere Heizung u. drgl. In Schaffhausen,
wo sich in den letzten Jahren die industrielle Tätigkeit

merklich gehoben hat, läßt zurzeit die Firma Stahl-
werke im Mühlenthal auf der „Breite", hart an

der Straße, die zum kartoffelreichen Hemmenthal führt,

ein solches Arbeiter quartier aufbauen, das wohl in

mancher Beziehung als Schulbeispiel dienen wird, so-

wohl vom ästhetischen als auch vom praktischen Stand-

punkte aus. Erbauer desselben sind die Architekten Curjel

à Moser, keine Unbekannten auch in Zürich. In ähn-

lichem Sinne gedenkt die Firma Maggi im Kemptthal

sowohl an ihrem Stammsitz als auch in Singen vorzu-

gehen; beteiligte Kreise fanden sich deshalb im Verlaufe

der letzten Woche in Schaffhausen zusammen unter der

Leitung von Generaldirektor Homberger, um einmal einen

Vortrag von Professor Moser über die Arbeiter-
Wohnungen anzuhören und sodann die Arbeiterhäuser

der Stahlwerke sich anzusehen.

Es lohnt sich, aus den Ausführungen des Referenten

einiges weitern Kreisen zugänglich zu machen, kurz und

bündig, da ja dies und das, was Hr. Moser ausführte,

keine terra incognita, ist. So die Entstehungsgeschichte der

gegenwärtigen erfreulichen Periode auf dem Gebiet der

Architektur und Wohnungsfürsorge. Nicht ohne beißende

Satire erzählte Prof. Moser, wie in den Siebziger Jahren

derjenige, der sich ein besseres Eigenheim leisten konnte,

dies in Form eines Schlosses mit einem oder mehreren

Türmchen tat. Wir hatten zu viel und zu hohe Türme

und eigentlich chaotische Zustände; statt eines babylo-

nischen Turmes deren ganze Haufen! In den Vorstädten

erhoben sich gegen drei Seiten hin vier-, fünf- und sechs'

stöckige Mietskasernen und auch der kleine Bürger machte

es nicht besser. Der Arbeiter verhielt sich passiv, wenn

nicht geradezu renitent, das Verständnis für ein behag'

liches Heim ging ihm meistenteils ab. Erst in den letzten

zehn Jahren hat das bürgerliche Wohnhaus in allen

seinen Gattungen gewaltige Förderung erfahren und die

Arbeiterwohnhausfrage beansprucht das größte Interesse,
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